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Danke Calmac!

Was sind denn "herausragenden Leistungen"? Gibt es da Beispiele?

Wo steht eigentlich, dass zur "einschlägigen Berufserfahrung" die Arbeit als Aushilfslehrer (also
vor dem Ausbildungsabschluss) nicht hinzugerechnet werden kann?

In § 16 (2) des Tarifvertrags steht lediglich:

"Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des
Personalbedarfs Zeiten einer vorherigenberuflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die
Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit
förderlich ist."

Und weiter in der zugehörigen Protokollerklärungen:

"1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertragenen oder
einer auf die Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit."

Hier steht beide Male nichts von einem vorigen Erwerb der "Befähigung"...

(nachzulesen hier: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_tex…100114101937199)
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